
 
 
 
 
Stellungnahme des ifrOSS zu den Vorschlägen für eine Regelung des 
Urhebervertragsrechts 
  
 
1. Es ist im Grundsatz zu begrüßen, dass die vertragliche Stellung der Urheber gestärkt 
werden soll. Gerade in  den klassischen Bereichen der Kulturindustrie stehen sich Verwerter 
und Urheber in einem ungleichen Kräfteverhältnis gegenüber, so dass  die Vertragsparität 
oftmals gestört ist. Dies betrifft vor allem die herkömmlichen Vertriebswege und damit die 
Konstellation Verleger - Autor, Produzent - Filmschaffender oder Produzent - Musiker. In 
diesen Fällen scheint ein gesetzgeberischer Eingriff gerechtfertigt, um den kreativen Kräften 
ein angemessenes wirtschaftliches Umfeld zu bieten. Ein gesetzlicher Vergütungsanspruch, 
auf den im Voraus nicht verzichtet werden kann, kann für diese Vertragsverhältnisse ein 
adäquates Mittel zur Durchsetzung der Interessen der Urheber darstellen 
 
 
2. Allerdings bringt es die Vielfalt der möglichen Vertragsverhältnisse zwischen Urhebern 
und den Nutzern von urheberrechtlich geschützten Gütern mit sich, dass ein zwingender 
gesetzlicher Vergütungsanspruch nicht in allen Fällen zu einem angemessen Ausgleich 
zwischen den betroffenen Interessen führt.  
Die Lizenzierungen im Bereich Freie Software/Open Source Software stellen einen solchen 
Sonderfall dar, bei dem ein gesetzlicher Anspruch auf angemessene Vergütung zu negativen 
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen führen kann.  
Open Source Software wird lizenzgebührenfrei vertrieben und gewährt ihren  Nutzern das 
Recht, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu verändern und die veränderte 
Software zu verbreiten. Dafür muss der Quelltext offengelegt werden. Hinter diesem 
Entwicklungs- und Vertriebsmodell steht zum einen der Wunsch, unabhängig von den 
Vorgaben der großen Softwarefirmen selbst Computerprogramme weiterentwickeln, 
verbessern und auf die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können,  zum anderen aber auch eine 
altruistische Motivation.  
Die beteiligten Urheber profitieren selbst in mehrfacher Weise: Sie können  
lizenzgebührenfrei die von anderen (weiter-)entwickelte Software nutzen, und durch 
gelungene Lösungen einen Ruf erlangen, der ihnen auch beruflich förderlich sein kann. Zum 
anderen haben sie für Dienstleistungen rund um das „freie“ Programm (Support, Schulungen) 
einen Vorsprung an Know-how. 
Die Wirklichkeit hat gezeigt, dass auf diese Weise hochwertige Software hergestellt werden 
kann, die über einen längeren Zeitraum verbessert wird, technisch innovativ ist und auf 
Neuerungen schnell reagieren kann. Dafür stehen insbesondere das Betriebssystem Linux, die 
Serversoftware Apache und zahlreiche andere Produkte. Dabei ist ein Parallelmarkt 
entstanden, der den herkömmlichen „proprietären“ Softwaremarkt nicht ersetzen kann und 



will, der aber gleichwohl von erheblicher wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer 
Bedeutung ist. 
Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung „freier“ Softwareprodukte erklärt sich in erster 
Linie daraus, dass sich das Open Source Entwicklungsmodell als gut geeignet für kleine und 
mittelständische Softwareunternehmen (KMU) erwiesen hat. Diese erzielen ihre Einnahmen 
regelmäßig nicht durch Lizenzgebühren auf ihre Softwareprodukte, sondern durch 
Dienstleistungen rund um die gelieferten Programme. Durch die Offenlegung des Codes 
werden in diesem Bereich deshalb keine Einnahmequellen abgeschnitten, vielmehr kommen 
die Vorzüge einer Open Source Vermarktung vollständig zum Tragen. 
Die zunehmende gesellschaftspolitische Bedeutung beruht auf der Erkenntnis, dass sich die 
Monopol- bzw. Oligopolstellung weniger Softwareanbieter innovationshemmend auswirkt 
und Sicherheitsrisiken birgt. Der geschlossene Quelltext proprietärer Software führt zu 
Problemen des Datenschutzes, die sich insbesondere im Bereich der öffentlichen Verwaltung, 
der Landesverteidigung und der Wirtschaftsspionage auswirken können. Die öffentliche 
Diskussion um Bestandteile des Betriebssystems Windows 2000, die von Herstellern 
stammen, die der Scientology-Sekte nahe stehen, ist ein Beispiel dafür.  
Inzwischen hat der Open Source Markt eine wirtschaftliche Relevanz, die zahlreiche Anbieter 
von Hardware und proprietärer Software dazu bewogen hat, ihr Angebot auf diese beiden 
Märkte auszurichten.  
Die hier nur kurz angerissene Entwicklung erscheint förderungswürdig, da sie allen 
gesellschaftlichen Gruppen den Zugang zu qualitativ hochwertiger Software eröffnet und ist 
von der Bundesrepublik Deutschland auch im Hinblick auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen. Sobald zwingende Vergütungsansprüche zu 
befürchten wären, bestünde die Gefahr, dass Softwareentwickler ihre Programme nur noch im 
Ausland verbreiten, um den Anforderungen der wichtigsten Open Source Lizenzen gerecht zu 
werden und das Prinzip des freien Austauschs zu bewahren. 
 
 
3. Die beiden wichtigsten Open Source Lizenzmodelle können stellvertretend anhand der 
GNU General Public License (GPL) und der FreeBSD License beschrieben werden.  
Charakteristikum der GPL ist, dass der Lizenznehmer nur dann die Erlaubnis erhält, das 
Programm zu verbreiten oder zu verändern, wenn er die Verpflichtungen aus der Lizenz 
erfüllt (rechtstechnisch als einfaches dingliches Nutzungsrecht mit Bedingungen ausgestaltet). 
Zu den wichtigsten Bedingungen gehört die „Verpflichtung“, eigene Veränderungen ebenfalls 
nur unter den Bedingungen der GPL zu verbreiten, d.h. lizenzgebührenfrei und unter 
Gewährung der beschriebenen Freiheiten. Diese Konstruktion führt dazu, dass jeglicher 
Quelltext, der bei der Weiterentwicklung von in dieser Weise lizenzierter Software entsteht, 
Open Source Software bleiben muss. 
Anders ist die lizenzrechtliche Situation bei sog. BSDartigen Lizenzen. Hier hat der Nutzer 
dieselben Freiheiten wie bei der GPL,  er ist dabei jedoch nicht den gleichen Verpflichtungen 
unterworfen. Daher kann derjenige, der solche Software weiterentwickelt, seinen Quelltext 
auch unter einer anderen - proprietären - Lizenz vertreiben. Das Programm muss dann nicht 
mehr Open Source sein. 
 
 
4. Nach dem Wortlaut des § 32 UrhG n.F. hat auch der Programmierer, der seine 
urheberrechtsfähigen Programme oder Programmteile unter eine Open Source Lizenz stellt, 
einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung gegen diejenigen, die sein Werk 
nutzen.  



Die Begründung des Gesetzentwurfes zeigt zwar die Möglichkeit auf, dass sich die 
„angemessene Vergütung“ auch auf Null reduzieren kann, aber es ist sehr fraglich, ob damit 
das Lizenzmodell der Open Source Software erfasst werden kann. Denn bei der Nutzung von 
Open Source Software existieren wiederum die vielfältigsten Formen von Nutzungsweisen. 
Das reicht von der privaten Anpassung eines Programms auf die individuellen Bedürfnisse bis 
zur gewerblichen Verwendung in der IT-Branche. Der Gesetzestext stellt hinsichtlich der 
Angemessenheit auf „Art und Umfang der Werknutzung“ ab, nicht aber auf lizenzrechtliche 
Konstruktionen, bei denen der Urheber  indirekt davon profitiert, dass er und andere Urheber 
keine Lizenzgebühren verlangen dürfen. 
Gerade bei Lizenzen wie der GPL könnte es deshalb zu erheblicher Rechtsunsicherheit 
kommen. Die Ungewissheit kann sich zum einen daraus ergeben, dass der Nutzer nur schwer 
überschauen kann, ob seine Nutzung zu einem Vergütungsanspruch des oder der Urheber 
führt oder nicht. Kompliziert wird dies noch dadurch, dass an aufwändigen Programmen eine 
Vielzahl von Urhebern mitgewirkt haben, die dann jeweils einen eigenen, vom Nutzer schwer 
kontrollierbaren Anspruch hätten. Noch schwerer wiegt die Unsicherheit, die daraus 
resultieren könnte, dass ein Programmierer seinen gesetzlichen Vergütungsanspruch geltend 
macht und damit gegen die Bedingungen der GPL verstößt, mit der Folge dass er selbst sein 
Bearbeitungsrecht verliert, da er gegen den Lizenzvertrag mit denjenigen verstoßen hat, auf 
deren Arbeit seine Fortentwicklung aufbaut. Werden auf diese Weise Teile einer Software aus 
dem Open Source Bereich ausgeschlossen, können Weiterentwicklungen, die später in der 
„Bearbeiterkette“ vorgenommen werden, u.U. nicht mehr verwertet werden, da sie auf 
Elementen aufbauen, die nicht mehr Open Source sind. Damit wird das gesamte Modell 
Freier bzw. Open Source Software in Frage gestellt. 
Bei BSDartigen Lizenzen stellt sich das Problem in ähnlicher Weise. Zwar würden bei diesem 
Lizenzmodell die Bearbeiter nicht ihr recht zur Bearbeitung verlieren, aber die Ungewissheit 
über etwaige Vergütungsansprüche bestünde auch hier. 
 
 
5. Um die Entwicklung Freier Software und ähnlicher urheberrechtlich geschützter Güter, die 
nicht auf „klassische“ Weise verwertet werden, zu schützen, bestehen mehrere 
gesetzgeberische Möglichkeiten. 
Der gesetzliche Vergütungsanspruch kann auf solche Rechtsbeziehungen beschränkt werden, 
bei denen sich Nutzer und Verwerter nicht mit gleicher Stärke gegenüberstehen. Allerdings ist 
eine Grenzziehung anhand dieses Kriteriums äußerst schwierig und 
Missbrauchsmöglichkeiten denkbar. Daher ist eine Ausnahmeregelung vorzugswürdig, die 
solche Lizenzbeziehungen umfasst, bei denen der Urheber sein Werk der Allgemeinheit zur 
Verfügung stellt. Eine solche Ausnahmevorschrift würde einen klar abgrenzbaren 
Regelungsbereich haben und kaum Missbrauchsmöglichkeiten eröffnen.  
Diese Konstruktion würde auch der Systematik des deutschen Urheberrechts nicht 
widersprechen: Schon durch die Schrankenregelungen der §§ 45 ff. UrhG muss der Urheber 
unentgeltliche Nutzungen zugunsten der Interessen der Allgemeinheit dulden. Es ist zudem 
nicht ersichtlich, warum der Urheber nicht aus freien Stücken auf Lizenzgebühren verzichten 
können soll, wenn die Vertragsparität nicht zu seinen Lasten verschoben ist. Auch in diesen 
Fällen einen zwingenden Vergütungsanspruch vorzusehen, hieße die Privatautonomie gering 
achten und den Bürger zu bevormunden.  Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die 
Programmierer der Open Source Gemeinde aus freien Stücken und ohne wirtschaftliche 
Zwänge ihre Software der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Eine Ausnahmeregelung 
könnte demnach wie folgt lauten: 
 



„Auf den Vergütungsanspruch kann im Voraus nicht verzichtet werden, es 
sei denn, der Urheber gewährt unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht an 
jedermann.“ 

 
 
 
Till Jaeger 
Axel Metzger 


